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Integriertes Risiko- und Chancenmanagement
Unternehmerischer Erfolg erfordert das bewusste Ein-
gehen von Risiken. Das Risikomanagement unterstützt 
uns, die mit der strategischen Ausrichtung verbundenen 
Risiken zu bewältigen und strategische Potenziale opti-
mal auszuschöpfen. Durch einen regelmäßigen Strate-
gieabgleich sorgen wir dafür, dass Chancen und Risiken 
in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Wir 
gehen Risiken nur dann ein, wenn ihnen die Chance auf 
eine angemessene Wertsteigerung entgegensteht und 
sie mit anerkannten Methoden und Maßnahmen inner-
halb unserer Organisation handhabbar sind. 

Das Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil 
der zentralen sowie dezentralen Planungs-, Steuerungs- 
und Kontrollprozesse und folgt konzerneinheitlichen 
Standards. Eine offene Kommunikation, die periodisch 
vorgenommene Risikoinventur sowie das Planungs- und 
Steuerungssystem schaffen Transparenz über unsere 
Risikosituation. Das Risikomanagement wird in der 
 Konzernzentrale koordiniert.

Die interne Revision überwacht durch systematische 
Prüfungen die Einhaltung des internen Kontrollsystems. 
Als prozessunabhängige Instanz überprüft sie die Integ-
rität der Geschäftsabläufe sowie die Wirksamkeit der 
installierten Systeme und Kontrollen. Des Weiteren prüft 
der Abschlussprüfer das Risikofrüherkennungs- und 
Überwachungssystem. Er berichtet das Prüfungs er-
gebnis an den Konzernvorstand sowie den Prüfungs- 
und Finanzausschuss des Aufsichtsrats, der sich regel-
mäßig mit dem Thema Risikomanagement befasst.

Risiken und Chancen starker Marken
Der Erhalt und Ausbau des Werts unserer großen 
 verbrauchernahen Marken mit ihrer breiten Tragfähig-
keit – insbesondere NIVEA – ist für die wirtschaftliche 
Entwicklung von Beiersdorf von zentraler Bedeutung. 
Wir haben unser Risikomanagementsystem darauf 
 ausgerichtet, den Wert unserer Marken zu schützen.

Die Einhaltung hoher Standards hinsichtlich Qualität 
und Sicherheit unserer Produkte bildet die Basis für 
das nachhaltige Vertrauen der Kunden in unsere 
Marken. Bei der Neuentwicklung von Produkten führen 
wir daher eine intensive Sicherheitsbewertung durch. 
Über den gesamten Beschaffungs-, Herstellungs- und 
Distributionsprozess hinweg unterliegen unsere Pro-
dukte durchgängig den hohen Anforderungen unseres 
Qualitäts sicherungssystems.

Innovationen auf Basis einer starken Forschung und 
Entwicklung sind Voraussetzung für Akzeptanz und 
Attraktivität unserer Produkte beim Verbraucher. 
Eine sorgfältige Markenführung nimmt Trends beim 
Verbraucher sowie die Ergebnisse intensiver Markt- 

und Wettbewerbsanalysen auf und sorgt zugleich dafür, 
dass der Markenkern erhalten bleibt und behutsam 
weiter ent wickelt wird. 

Starke Marken mit ihrer Balance von Innovation und 
Kontinuität sind unsere Antwort auf den weltweit inten-
siven Preis-, Qualitäts- und Innovationswettbewerb. 
Um Verbraucherwünsche noch schneller aufnehmen 
zu können und in unseren Produktentwicklungen zu 
berücksichtigen, haben wir in dem Bereich Global 
 Marketing Services organisatorische Voraussetzungen 
geschaffen, die dies sicherstellen. Sie wirken zugleich 
einer zunehmenden Konzentration im Handel sowie 
dem regionalen Aufkommen von Handelsmarken 
 entgegen.

Kompetenzbasierte Marken erfordern hohe Vorleistun-
gen in den Bereichen Innovation und Marketing. Daher 
kommt dem kontinuierlichen Ausbau unseres Marken- 
und Patentrechtsportfolios eine zentrale Bedeutung zu. 
Insbesondere die Unterbindung von Nachahmungen 
durch gezielte Anmeldung und Durchsetzung von 
Schutzrechten trägt dazu bei, die zuvor geschaffenen 
Ertragspotenziale abzusichern und weiter auszubauen.

Die markenbezogenen Risikofaktoren gelten im Grund-
satz auch für das tesa-Geschäft. 

Den erläuterten Risiken stehen spezifische Chancen 
starker Marken gegenüber. Über den reinen Wiederer-
kennungs- und Positionierungseffekt hinaus bietet ins-
besondere die Dachmarkenstrategie hohe Potenziale 
zur Nutzung von Synergieeffekten. Zentralisierungen 
von Unternehmensfunktionen sind mit einer Risiko-
konzentration verbunden, schaffen umgekehrt aber 
auch große Synergiepotenziale.

Übrige wesentliche Risiken
Risiken in der Beschaffung bezüglich Liefertreue und 
Kosten bei Rohstoffen und Waren sowie der Inanspruch-
nahme von Leistungen begegnen wir durch ein kontinu-
ierliches Monitoring unserer Märkte, eine aktive Steue-
rung unseres Lieferantenportfolios sowie ein adäquates 
Vertragsmanagement. Das im Jahr 2006 gestartete 
 Projekt, unseren Einkauf weltweit stärker zu bündeln 
und hinsichtlich Qualität und Kosten weiter zu verbes-
sern, befindet sich derzeit in der Implementierungs-
phase. Der Projektabschluss ist für Ende 2009 geplant.

Prozessbegleitende Kontrollen und standortbezogene 
Audits begrenzen Arbeitssicherheits-, Umwelt- und 
Unterbrechungsrisiken bei Produktions- und Logistik-
aktivitäten. Darüber hinaus erfolgt, soweit wirtschaft lich 
sinnvoll, ein Transfer ausgewählter Risiken auf 
Versicherungs unternehmen. 

Risikobericht

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Risikobericht
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Risiken im Hinblick auf Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit 
und Effizienz unserer IT-Systeme begrenzen wir durch 
laufende Überwachung, Anpassungsmaßnahmen wie 
auch durch Notfallübungen. 

Währungs-, Zins- und Liquiditätsrisiken unterliegen 
einem aktiven Treasury Management auf der Basis 
weltweit geltender Richtlinien. Sie werden überwiegend 
zentral gesteuert und gesichert. Dabei werden die spe-
zifischen Anforderungen an die organisatorische Tren-
nung der Funktionsbereiche Handel, Abwicklung und 
Kontrolle beachtet. Derivative Finanzinstrumente dienen 
ausschließlich der Sicherung operativer Grundgeschäfte 
und betriebsnotwendiger Finanztransaktionen. Dem 
Konzern entstehen daraus keine zusätzlichen Risiken.

Währungsrisiken aus konzerninternen Warenlieferungen 
und Leistungen begrenzen wir durch Devisentermin ge-
schäfte. Dabei werden grundsätzlich 75 % der geplan-
ten Nettozahlungsströme eines Jahres gesichert (cashflow 
hedges on forecasted transactions). Währungs risiken 
aus konzerninternen grenzüberschrei tenden Finanzie-
rungen werden grundsätzlich von der zentralen Tre-
asury Abteilung durch Devisentermin geschäfte am 
Markt gesichert.

Potenzielle Ausfallrisiken im Zusammenhang mit der 
Anlage der Konzernliquidität werden dadurch begrenzt, 
dass nur kurzfristige Anlagen bei erstklassigen Kontra-
henten erfolgen. Das Kontrahentenrisiko überwachen 
wir anhand von Ratings und des haftenden Eigenkapitals 
der Kontrahenten sowie der eigenen Risikotragfähigkeit. 
Mit Hilfe dieser Parameter werden Höchstbeträge für 
Anlagen bei jeder Partnerbank ermittelt (Kontrahenten-
limits), denen wir regelmäßig die tatsächlich getätigten 
konzernweiten Anlagen gegenüberstellen. Unsere Kon-
zerngesellschaften sind verpflichtet, ihre Anlagen im 
Rahmen der Kontrahentenlimits zu steuern und ab einer 
bestimmten Anlagehöhe mit der zentralen Treasury  
Abteilung abzustimmen. Durch diese zeitnahe Über -
wachung unseres Kontrahentenrisikos stellen wir die 
Einhaltung des definierten Limits sicher.

Klare Zuordnungen von Verantwortlichkeiten, zentrale 
Regeln zur grundlegenden Begrenzung finanzieller 
 Risiken, die bewusste Ausrichtung der eingesetzten 
 Instrumente an die Erfordernisse unserer Geschäfts-
tätigkeit und die gesonderte Überwachung durch ein 
international besetztes Treasury Committee sind Aus-
druck des finanzbezogenen Risikomanagements.

Ein detailliertes Monitoring unserer Kundenbezie-
hungen, ein aktives Forderungsmanagement sowie 
der selektive Einsatz von Warenkreditversicherungen 
wirken Risiken durch Forderungsausfälle entgegen.

Wir pflegen enge Kontakte zu Universitäten, um quali-
fizierte Fach- und Führungskräfte zu gewinnen. Mit 
gezielten internationalen Förderprogrammen und 
 Weiterbildungsmaßnahmen entwickeln wir intern 
 Nachwuchskräfte und Mitarbeiter weiter.

Gesamtrisiko
Nach unserer heutigen Einschätzung sind für den 
 Beiersdorf Konzern keine Risiken mit wesentlichem 
 Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
vorhanden.

Bericht des Vorstands 
über die Beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen

Der Vorstand hat gemäß § 312 AktG einen Bericht über 
die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt, 
der folgende Schlusserklärung enthält: „Die Beiersdorf 
Aktiengesellschaft hat nach den Umständen, die uns zu 
dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem Rechtsgeschäfte 
vorgenommen oder Maßnahmen getroffen oder unter-
lassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine ange-
messene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass 
Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht 
benachteiligt worden.“

Nachtragsbericht

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung 
nach dem Ende des Geschäftsjahres vor, die eine 
wesentliche Auswirkung auf den Geschäftsverlauf 
des Beiersdorf Konzerns haben werden.
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Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des 
 Vorstands sind in den §§ 84, 85 AktG, § 31 MitbestG 
sowie in § 7 der  Satzung in der Fassung vom 25. Mai 
2007 geregelt. Gemäß § 7 der Satzung besteht der 
 Vorstand aus min destens drei Personen, im Übrigen 
bestimmt der Aufsichtsrat die Anzahl der Vorstandsmit-
glieder. Die Änderung der Satzung erfolgt nach den 
§§ 179, 133 AktG sowie § 16 der Satzung in der Fassung 
vom 25. Mai 2007; nach letzterer Vorschrift ist der Auf-
sichtsrat ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der 
Satzung zu beschließen, soweit diese nur die Fassung 
betreffen. 

Die Beiersdorf AG wurde durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 26. April 2007 ermächtigt, gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in der Zeit bis zum 25. Oktober 
2008 eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 
10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Der 
Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots. Der 
Vorstand wurde ebenfalls durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 26. April 2007 ermächtigt, die auf-
grund der vorstehenden oder einer vorhergehenden 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats ganz oder teilweise unter 
 Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in anderer 
Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle 
Aktionäre zu veräußern, soweit diese Aktien zu einem 
Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien 
der Beiersdorf AG gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Ferner 
ist der Vorstand ermächtigt, die vorstehend beschriebe-
nen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ganz oder teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre als Gegen- oder Teilgegenleistung im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an 
 Unternehmen oder Unternehmensteilen zu verwenden. 
Er kann außerdem die vorstehend beschriebenen eige-
nen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz  
oder  teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
 Aktionäre verwenden, um die Bezugs- und/oder 
Umtausch rechte aus von der Beiersdorf AG oder 
deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheits betei  li-
gungs gesellschaften ausgegebenen Wandel- bzw. 
 Optionsschuldverschreibungen zu erfüllen. Zudem 
ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichts rats die vorstehend beschriebenen eigenen 
Aktien ohne  weiteren Hauptversammlungsbeschluss 
einzu ziehen. 

Hinsichtlich der Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe 
von Aktien verweisen wir auf Abschnitt 24, „Genehmig-
tes Kapital“ im Konzernanhang.

Durch die Schaffung des genehmigten Kapitals soll die 
Gesellschaft in die Lage versetzt werden, schnell und 
flexibel auf Wachstumsmöglichkeiten und Möglichkei-
ten am Kapitalmarkt reagieren zu können. Die Ermächti-
gung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
ermöglicht es der Gesellschaft, insbesondere auch 
 institutionellen oder anderen Investoren, Aktien der 
Gesellschaft anzubieten und/oder den Aktionärskreis 
der Gesellschaft zu erweitern, sowie die erworbenen 
eigenen Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen zu 
begeben. Es handelt sich dabei um Regelungen, die 
bei mit  Beiersdorf vergleichbaren börsennotierten 
Unternehmen üblich sind und nicht dem Zweck der 
Erschwerung etwaiger Übernahmeversuche dienen.

Zur Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals und 
zum Anteilsbesitz an der Beiersdorf AG verweisen wir 
auf Abschnitt 23 „Gezeichnetes Kapital“ sowie auf den 
Abschnitt „Anteilsbesitz an der Beiersdorf AG“ im 
 Konzernanhang.

 Seite 89

 Seite 89, 99

Angabepflichten gemäß § 315 Absatz 4 HGB

Risikobericht
Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Nachtragsbericht
Angabepflichten gemäß § 315 Absatz 4 HGB
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